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Bewältigung der Vergangenheit als Aufgabe der Justiz

Von Rechtsanwalt De. Konrad Redexer, Bonn

Es entspricht dem Wesen unseres Rechtsstaates, daß 
die sog. Bewältigung der Vergangenheit in erster Linie 
in justizförmigen Verfahren durchgeführt wird. Damit 
ist die Gefahr verbunden und bereits spürbar geworden, 
daß auf diesem Wege außer den mit den Verfahren be­

faßten Prozeßbeteiligten die Allgemeinheit die Vorgänge 
mehr aus dem Zuhörerraum erfaßt, als sich den aufge­

worfenen Fragen zu stellen. Das gilt auch für die Juri- 
|; sten selbst. Die j uristisehe Diskussion dieser Fragenkom- 
V plexe ist bisher schwach und im letzten Jahrzehnt fast 

verstummt. Dabei sind die Fragen außerordentlich viel- 
0 '• Sa schichtig und auch heute aktuell, so daß um ihre Lösung

n liSlk immer neu gerungen werden müßte, 

en f.Jpi
;zt ^er Einsatzgmppenprozesse“1) eine Reihe von Proble-

=1’ -m men un<^ mancherlei Imponderabilien dieses Fragen- 
■r^ rj f bereiches angesprochen. Die Rechtsprechung hat Ln 

,h- M :V erster Linie die strafrechtlichen Erscheinungsformen 
iei Vg zu klären. Angesichts der fast unvorstellbaren, in 

'p ihrem Ausmaß wohl überhaupt nicht faßbaren Un- 
taten ist die Aburteilung der Täter selbstverständlich 

n' cfl j| und notwendig. Sie findet ihre Begründung regelmäßig 

M gi- in der im Ergebnis richtigen Auffassung, daß auch 
. .f; in der NS-Zeit §§211, 212 StGB geltendes Recht 

.yß 1'. waren, von dem auch ein Befehl - selbst ein Führer- 
befehl - nicht entbinden konnte, daß die Tötung un- 

,e_ schuldiger Menschen unabhängig von bestehenden „Ge-

tnj setzen“ immer verboten und strafbar war, weil dieses

■'iöl-S Verbot zu dem unantastbaren „Kernbereich“2) des 
Rechts gehört, und daß die Täter die Rechts Widrigkeit

ihres Handelns hätten erkennen können.
37

If. keit eines Gesetzes, auch in Gestalt eines Führerbefehls, 
bis zum Zusammenbruch des NS-Reiches anerkannt ge­

wesen sei. Er sieht in der Verkündung ein Essentiale des 
Gesetzesbegriffes, weil sie erst ermöglicht, daß ein Norm­

setzungsakt durch Akzeptation seitens der Rechtsunter­

worfenen zum positiven Recht werden kann. Führer- 
befehle zur Tötung von Menschen seien niemals verkün­

det worden, hätten deshalb weder formell noch materiell 
§§ 211, 212 StGB beseitigen können. Dieser Auffassung 
ist zuzustimmen. Staatliche Befehle können solange 
nicht positives Recht sein, als sie nicht wenigstens 
verkündet worden sind. Dieser Grundsatz, auf den an 
anderer Stelle nochmals zurückzukommen ist, gilt zeit­

los, also auch im NS-Staat. Es ist aber nicht zu ver­

kennen, daß die damalige staatliche Praxis, aber auch 
zahlreiche Staatsrechtslehrer der damaligen Zeit den 
„Führerstaat“ hieran nicht mehr gebunden glaubten. 
Dieser „Führerstaat“ hatte nicht nur die überkommene 
Trennung zwischen Gesetz und Verordnung praktisch 
aufgehoben, sondern ebenso die Trennung zwischen 
Legislative und Exekutive.11) In der Person des Füh­

rers vereinigten sich nach damaliger Auffassung 
Gesetzgebungs- und Ausführungsrecht, ohne daß auf 
die Dauer eine Unterscheidung noch möglich war. 
War man angesichts der Hitierschen Tötungsaktion 
v. 30. 6.1934 noch bemüht, diese der Exekutive zu­

zurechnende Maßnahme wenigstens nachträglich noch 
legislativ zu sanktionieren,5) so entwickelte sich in der 
Folgezeit immer stärker die Vorstellung, daß es einer 
solchen Sanktion nicht notwendig bedürfe, weil der 
Führer als oberster Gesetzgeber sich selbst zu Befehlen 
ermächtigen könne, der Führerbefehl deshalb die gesetz­

liche Ermächtigung in sich trage. Damit wurde der 
Führerbefehl von jeder Bindung an gesetztes, an sich 
weiter geltendes Recht freigestellt. Der Befehl hebe ent­

gegenstehendes Recht auf, er solle selbst Recht sein, 
gleich ob er einen Einzelfall oder abstrakt eine Vielzahl 
unbestimmter Fälle betreffe, gleich ob er formell ver­

kündet, lediglich den Betroffenen bekanntgemacht oder 
geheimgehalten werde.

Daß diese Auffassung sich mindestens in der Spitze 
der Reichsverwaltung durchgesetzt hatte, zeigt die 
Durchführung der Euthanasieaktion. Sie beruht auf 
einem nur wenigen Menschen mitgeteilten, niemals ver­

öffentlichten „Führerbefehl“ v. 1.9. 1939. Der Befehl 
und die ganze Aktion verstießen nicht nur gegen
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1. Roesen hat mit seinem Beitrag „Rechtsfragen
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Man sollte freilich nicht verkennen, daß damit nicht 
alle Fragen beantwortet sind, daß vielmehr manches vor- 
dergründig bleibt und bleiben muß, weil einmal der 

f staatsrechtliche Hintergrund nicht immer deutlich er- 
■■ kannt wird, weil zum anderen die Grundlagen der Ver- 

urteilung, das Verhältnis der Effektivität der sich Ge- 
setz nennenden Anordnungen zum „Kernbereich“ über- 
positiven Rechts, vielfach nur verschwommen gesehen 
werden und weil schließlich der Anruf, der von diesen 

■fr Verfahren an den Juristen ausgehen muß, die Eorde- 
Ü rung nach Selbstbesinnung der Justiz und der Juristen, 
|h . bisher nur vereinzelt aufgegriffen worden ist.

|k Zum staatsrechtlichen Hintergrund hat sich Wblzel3) 
geäußert. Er weist darauf hin, daß die Notwendigkeit 

if; der Verkündung als Erfordernis für die Reehtswirksam-
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4) BGBZ 5, 78 (94 ff.) = NJW 52, 822; vgl. auch W. Ls WALD, 
NJW 54, 1275.

5) Gesetz v. 3. 7. 1934 (RGBl. I 529).
1) NJW 84, 133.

'2) BGHSt. 2, 234 = LM Nr. 4 zu § 59 StGB. 
3) NJW 64, 521.
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den „Kernbereich“ überpositiven Rechts, sondern treten, so handelt mcht mohr die Polizei, sondern begeht ein AnvUlI 

waren auch an sich mit den geltenden §§ 211, 212 StGB poriger der Polizei ein Dienatvergehen. Was mit anderen W0°>^

r-f»; E'rch rf ?. rien
damit berauten Beamten des Reichsjustizmimstenums bildet die Rechtsgrundlage für das Wirken der Polizei. Die Z 'W§ 

und von den damals amtierenden Präsidenten des JtG Weisung kann im förmlichen Gesetzgebungsverfahron erfolgn^^^ 

und der OLGe und Generalstaatsanwälten als bindende ^10 kanri fe^ner erfolgen un sonstigen N'orm3chöpfurigsverfahren';t5§§ 

Ermächtigung zur Durchführung der Tötungen ange- SzeMlUg^ng Dieses 
I

sehen. In einer Konferenz v. 23. und 24. 4. 1941 hat der und foigericheig den alten Geaetzmäßigkeitsgrundsatz ersetzt 

damals mit der Wahrnehmung der Geschäfte des RJM seitdem an die Stelle des alten Gesetzes der Wille des Führet 

beauftragte Staatssekretär Schlegelberger diesen Sftreten ist ... Der Auftrag des Führers ist schlechthin das W

Persotteiikreis üb., die To.u^ttidn und den ihr zu- SSTSÄSSÄ 
W

gründe liegenden Funrerbefchl mit den Worten unter- Führerauftrages mit der gesamten rechtlichen Ordnung der Go. Ä 

richtet, 
gonwart keine Auseinandersetzung mehr knüpfen können. Die

„es erscheine ihm erforderlich, sie mit den EntachtieÜungen Vereinbarung steht vielmehr für das heutige Recht außer Zwei, 

des Führers vertraut zu machen, die für ihre Amtsführung von !t^ • • • (h. 2b f.).

Bedeutung wären . . . Geschehe das nicht, so sei es unabwendbar. Hier wird also mit nüchternen Worten als geltendes 

daß Richter und Staatsanwälte sich zum schweren Schaden der gtaatsrecht vertreten, daß der Führerbefehl aus sich I 

Justiz und des btaates aesren Maßnahmen wenden, uie sie gut- ,, . ,

gläubig, aber irrtümlich für illegal halten und sich damit schuld- seIbst heraus das fur dle befohlene Maßnahme erforder- 

los nüt dem Wiiiea des Führers in Widerspruch setzen werden41.*) liehe Gesetz schüifft. Damit ist dem Füiirerbefehl jeg*

Keiner der Anwesenden hat dieser Auffassung Schle- Jichen Inhaltes die Sanktion der Legalität von vorn- - ? 

gelbergeks, daß die Entschließung des Führers zur herein zugestanden. Lnd es heißt schließlich (S. 2S), daß 

Tötung der Geisteskranken und amreblich unheilbar d‘e B°denken von E. R. Huber gegen geheime nicht g 

Kranken legal sei, widersprochen, auch nicht, als sie veröffentlichte Ermächtigungen auf so che „institutio- .f 

von Professor Heyde und Victor Brack über die e Ermächtigungen der Polizei nicht Bezug haben ,L 

Form der Durchführung unterrichtet worden waren, könnten. Auch gegen die Geheimermächtigungen der :|

Gestapo werden deshalb Bedenken nicht erhoben (S.49}. ->

Daß Mruitz solches nur auf dem Führerwillen beruhen- j| 

des Handeln „normfrei“, aber nicht „rechtsfrei“ nennt -J

.

1

Dementsprechend wurden -bereits eingeleitete Er­

mittlungsverfahren nicht weitergeführt und seit die­

ser Konferenz bis zum Kriegsende neue Verfahren weeen , . „ T_

der Tötungen nicht mehr“ aufgenommen. Die gleiche vor elnem ..völligen Umsturz unseres Verfassungs- ^

Auffassung, daß dem Führerbefehl, auch wenn geschrie- ^be,ns' 'varnt- we"n der 2m-ammenhang zwischen ^ 

benem Gesetz widersprechend, zu folgen sei, weil er das Rechtsordnung und polizeilicher Praxis schwinden | 

Gesetz ersetzt.*) hegt der Entscheidung des RG im Falle wü;de (S‘ 28)'ist nur nn einem personalisierten, allein | 

Schlitt zugrunde. Schutt war vom LG Oldenöurff am auf de,n Führeruil en bezogenen Begriff der Rechtsord- 

14. 3. 1942 zu einer Zuchthausstrafe von 5 Jahren wegen "un? hfr verständlich aer mit unseren gegenwärtigen.| 

Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt worden, ^orsteüungen einer abstrakten m ihrem Kernbereich .a 

Hitler paßte das Urteil nicht, ohne daß er es überhaupt Persönlichem und staatlichem Machtspruch entzogenenT; 

näher kannte. Er verlangte die Todesstrafe. Auf seinen R^tsordnung kaum noch etwas gemein hat. ) ;

Befehl wurde außerordentlicher Einspruch eingelegt. , Maukz steht mit dieser Auffassung nicht allein. Sie ; 

und der Besondere Senat des RG unter Vorsitz des RG- läßt =ich ma Staats; und Venvaltungsrecht der damali- 

Präsidenten Bumke verurteilte am 31. 3. 1.942 Schlitt fen, Zeit. ^enso wie m der Rechtspndosophie vielfach

nnclen. öchon 1934 heißfe es bei Labenz:1-)
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zum Tode. Er wurde 2 Tage später Ungerichtet. Daß 

diese Entscheidung rechtswidrig war,.hat das LG Olden­

burg durch Beschluß v. 12. 10. 1949 (12 AR 3/49) fest-

,,Niemand anders als der Führer kann die letzte Entscheidung 

darüber füllen, ob eine bestimmte Regelung gelten soll. Ihn; ge­

genüber bedarf es keiner Garantie für die Wahrung der Ge- 

gesteilt und an Stelle der Todesstraie auf eine Gelang- rechtigkeit, da er kraft seines Führertums der „Hüter der Ver- 

nisstrafe von 4 Jahren erkannt.8) fossung“, d. h. der ungeschriebenen konkreten Rechtaid"' sei-_

Aber nicht nur im Bereich der Spitzen der Reichsver- 1108 ' i:,11''e3 'ät-1 
.

waltung der Justiz hatte sich diese Auffassung von der und 1935 bestätigt dies E. R. Huber1“) mit dem Satz:

„Ea ist dahur nicht möglich, dia Gesetze des Führers an einer | 

ihnen übergeordneten Rechcsidee zu messen, da jedes Führer­

gesetz selbst unmittelbarer Ausdruck dieser völkischen Rechts­

idee ist.“ 
I

mmII •
■ -’’i wm

gesetzssgleichen Wirkung von Führerbefehlen durch­

gesetzt oder wurde sie mindestens praktiziert, sie war 

auch durchaus in das Staats- und Verwaltungsrecht ein­

gedrungen. Mauhz, der bereits 1934 in seiner Schrift

„Neue Grundlagen des Verwallwngsreckts"3) ausgeführt , „ , „ , „ ., ... ,

, . jo i tt,-! i ■ r> ut i» „Was der Führer von Gememschatts weeen au ncattg oder

hatte, daß es gegen den Führer kein Recht geben ^^„6 ais sittenwidrig und daher als Recht oder als Weht |

könne,10) hat 1943 in ..Gestalt und Recht der Polizei' mit bezeichnet, das ist es, ohne daß es eines förmlichen Gesetzes bö- 

aller Eindeutigkeit für den Bereich der Polizei Idar- darf“ 

gestellt, daß jeder Vollzug des Willens des Führers auch und weiter:15)

notwendig rechtmäßig sei. Es heißt dort: „Der Führer und Reichskanzler hat somit Gewalt über ße-

. . . „Solange die Polizei den Willen der Reichsführung voll- stand oder ^ichtbescand jeden Gesetzes im Reich, er kann jec*t-

zieht, handelt sie rechtmäßig; wird der Wille der Führung über- Gesetz herbeiführen oder zur Aufhebung bringen.'

6) Grt. im Fall Schiegelberger Land Schieswig-Holszem des OVG R- R- HUBEU vollendet diese Auffassung mit dei

LiLncbuTg v. 29. ii. 19»J2 - v ovo a 144/60 - s. 13 f.; biaher nicht Lehre vom ,,Vorbehalt des Führerentscheides*', auf detf i 

rechtgkräftig und nicht veröffentlicht; vgl. auch Fußnote 16. 
" '

7) Auch der BGH spricht von dem damals „aia Gesetz eingeschdtz- 

ten ; BGH. NJW 62, 2308) oder geachteten [BGHSt. IS, 367 = NJW

1827) Führerwriilen‘*.
8) Xm sinselnen vgl. Scslohn", MDef Richter im Dritten Reich“

3. 859 ff.
9) ..Dor deutsche Staat in der Gegenwart", Höft 9. Hamburg, Hans.

Varia gsanscalt.
10) Vgl. Rezemjion von Reuss, -JW 35, 496.

1937 schreibt G. Küchsnhoff:14)

'Sil
■■■ i

V? 11) Hierauf weist in anderem Zusammenhang B VtrfGH 132ff-. 11'

« HJW 57, 579 ff. hin. ^

12) „Dourecha Rechtserneuorung und RechtBphiioaoohie", in Rec 

?md Staat, Hefb 199. Tübingen 1934. S. 34.
13) ..Heue Grunabegriffe dea hcheitüchen Rechts", 1935. S. 40. ^

14) ,.Handwörterbuch der Rechtswiasenachaft.", Bä. VIII. Ser.u 

1937, S. 203,
15) auO 3. 207.

v>y.
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gV. allein „die Entfaltung der völkischen Lebensordnung 
Ifc! durch Rechtsgebote obersten Ranges“ beruhe.16) Daß 
si „gesetzliche Eührerbefehle“ nicht notwendig der Ver- 
r! kündung im Reichsgesetzblatt bedürfen, stellt Hilde- 
p,' BBANDT17) fest. Die Aufzählung könnte beliebig verlän- 

gert werden.13)
@ Sicher hat Welzel recht, wenn er bei dem Versuch, 
gH den Eührerbefehl der Judentötungen in Worte zu fassen, 
iw von einer „Ausgeburt makabrer Phantasie“ spricht. 
%■ Immerhin ist der Führerbefehl über die Euthanasie- 
!& Tötungen im Wortlaut vorhanden, also durchaus kon- 
[§!) kret faßbar. Sicher waren Führerbefehle dieser Art auch 
ga nichts anderes als Mordbefehle, wie sie in der Mensch- 
jeD heitsgeschichte „oft genug von den Inhabern der höch- 
^ sten Gewalt erteilt worden sind“. Der Unterschied zu 
|j| solchen früheren Mordbefehlen liegt nur darin, daß es 

nach der Entwicklung zum Rechtsstaat in den zwei 
it; Jahrhunderten der Aufklärung dem NS-Staat notwen­

dig erschien, auch einen solchen Befehl noch staatsrech t- 
äg; lieh zu legalisieren, und sich Juristen zu solcher Legali- 
jg-i sierung bereitgefunden haben. Dem zwanzigjährigen 
p-. Polizeiangehörigen oder dem Arzt in der Heilanstalt, der 
^ den Befehl zur Erschießung von Juden oder zur Tötung 
»i von Kranken erhielt, wäre die Entscheidung, die Aus- 
1m führung dieses Befehls zu verweigern, sicher näherlie- 

wjsd®. gend gewesen, wenn er nicht von hoher Warte hätte 
erfahren können, daß die Vereinbarkeit eines Führer- 

||t befehls mit dem geltenden Recht außer Zweifel stünde. 
W'. Allerdings ist zu bedenken, daß sich solche Rechts- 

anschauungen wohl sicherlich nicht hätten entwickeln 
H'; können, wenn ihre Vertreter, soweit sie sich in den 30er 
Wf. Jahrengeäußert haben, geahnt hätten, welch verbreche- 
_ risches Regime zur Herrschaft gelangt war und zu welch 
§;• • namenlosen Untaten, einzig „legitimiert" durch den so- 
| genannten , ,Führerwillcn“, dieses Regime später schrei- 

ten würde. Tatsächlich aber ist das Regime durch die 
äa»- damalige Haltung der Wissenschaft (zahlreicher Vertreter 

der Wissenschaft) zu unbegrenzter Willkür ermutigt wor- 
den, die bei der - damals noch nicht voll erkannten -

r;
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sitiven Grundsätze sehr unterschiedliche Wege und 
macht ihre Bestimmung und Abgrenzung große Schwie­

rigkeiten. Schon innerhalb der Naturrechtslehren gibt es 
weite Differenzierungen,21) die Bejahung überpositiven 
Rechts außerhalb des Naturrechts geht überhaupt von 
anderen Ausgangspunkten aus.

Sicher wird man einen bestimmten Kernbereich fin­
den können, der übereinstimmend in allen Lehren als 
unantastbar angesehen wird und damit der Disposition 
des Gesetzgebers entzogen ist. Die willkürliche Tötung 
Unschuldiger gehört dazu. Aber auch hier ergeben sich 
manche Unklarheiten. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
haben sich etwa Kampfformen um die staatliche Unab­
hängigkeit mit anschließender gesetzlicher Sanktion er­
geben, durch die ständig der „Kernbereich“ angetastet 
wird, ohne daß man ohne weiteres diese gesetzliche Rege­
lung als den Prinzipien der Gerechtigkeit widerspre­
chend und deshalb als nichtig ansehen könnte. Die über­
positiven Grundsätze bedürfen deshalb neben den 
Prinzipien der materiellen Gerechtigkeit der Ergänzung 
durch formale Kriterien, an deren Beachtung minde­
stens in unserem Rechtskreis das geltungerheischende 
Recht ebenfalls zu prüfen ist.

Es ist das Verdienst der bereits erwähnten, nicht­
rechtskräftigen und unveröffentlichten, aber bedeut­
samen Entscheidung des OVG Lüneburg v. 29. 11. 
1962,6) das Rechtsstaataprinzip als einen materialen 
Rechtsgrundsatz zu erfassen und die Einhaltung der sich 
aus diesem Prinzip ergebenden Grundsätze zu einem 
Maßstab geltenden Rechts zu machen. Der Weg zu die­
ser Auffassung ist durch den in § 3 Abs. 2 Nr. 2 BVFG 
und § 3 Nr. 3a G 131 anzutreffenden Begriff des „Ver­
stoßes gegen die Grundsätze der Menschlichkeit und 
Rechtsstaatlichkeit“ vorgezeichnet. Das hier gewählte 
Begriffspaar Menschlichkeit und Rechtsstaatüchkeit be­
ruht auf der zutreffenden Auffassung, daß der Beach­
tung gewisser Grundformen staatlichen Handelns 
gleiche Bedeutung wie der Beachtung der Kernsätze 
materieller Gerechtigkeit zukommt. Die grundlegenden 
Ordnungsprinzipien in Verfassungs- und Verfahrensord­
nungen sind mehr als bloße Ordnungsvorschriften, sie 
sind eines der stärksten Bollwerke des Einzelnen gegen­
über derOmnipotenz des Staates. Der jahrhundertelange 
Kampf um die Grundrechte ist zugleich ein Kampf um 
solche Ordnungsprinzipien gewesen. Ihr Sinn ist es, „die 
Bindung der Inhaber öffentlicher Ämter an materielle 
Rechtsstaatsprinzipien institutionell sicherzustellen“. 
Zu diesen Prinzipien zählt das OVG Lüneburg die Ge­
setzmäßigkeit von Justiz und Verwaltung, den justiz­
förmigen Rechtsschutz des Einzelnen durch sachlich und 
persönlich unabhängige Richter, besonders bei Ver­
letzung von Rechten durch die öffentliche Gewalt, den 
Grundsatz, daß wegen einer Handlung nur bestraft 
werden darf, wenn die Strafbarkeit formell gesetzlich 
vor Begehung der Tat bestimmt war, und die Gewähr­
leistung persönlicher Grundrechte, besonders der Frei­
heit der Person und der Gleichbehandlung. Man könnte 
hierzu mit Welzel auch die öffentliche Verkündung 
jeden Gesetzes zählen.22) Bezieht man das Rechtsstaata­
prinzip in dieser Form in den „Kernbereich“ überposi­
tiven Rechts ein, so gewinnt dieser Bereich in stärkerem 
Maß an justitiabler Substanz. Er ist nicht nur ein im 
Einzelfali nicht selten problematisches ethisches Mini-
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F- Natur dieses Regimes in Massenmord enden mußte.

2. Soweit erkennbar, ist niemand der Auffassung, daß 
^ die Effektivität der Führerbefehle etwas über die Ver- 

bindlichkeit auch nur zur damaligen Zeit aussagen kann. 
^ Ein Befehl, der sich durchsetzt, ist nicht deshalb Recht. 

Der Befehl ist vielmehr an überpositiven Grundsätzen 
V. zu messen und entbehrt der Rechtsqualität, wenn er 
i,- diesen Grundsätzen widerspricht. Darin stimmen auch 
§ Roeseit, Welzel und Arndt19) überein. Hierauf beruht 

die Rechtsprechung, welche die NS-Gewaltmaßnahmen 
zu bewältigen hat, die ja nicht nur auf Geheimbefehlen, 

^.sondern auch auf verkündeten angeblichen Gesetzen 
pj beruhen.20) Freilich geht die Begründung dieser überpo-

i
1 G

-•VfJ
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1
i

18) Deutsches Rocht 1939, 215 ff.
p; 17) ^Handwörterbuch der RechtawisBeBachalt“, Bd. VTII, S. 504,
1&.. *8) Vgl, etwa die zahlreichen Schriften von C. Schnitt, E. R. Husna 
jjj£.;; tutdi Koeejüp.eutter, ferner einzelne Beiträge in Hans Frank, Deut- 
K sches Verwaltungsrechfc, München, 1937, insbesondere Hamkl, S. 389 ; 
EL Höhn, S. 74 f.,* Macnz, $. 83; weiter Hamei,, DJZ 38, 1467 in Vor- 
SvJ'.Urteilung der Bemühungen Knauths um Erhaltung wenigstens be- 
Sk'.gronzter rechtastaatlicher Sicherungen (BJZ 36, 1206); v% Rozvcki, 
g RVBl. 41, 202; RoTHKNBEaoER, DJZ 36, 22, hält es sogar für möglich, 
gidafl bloßen Ge-Bpriiehen oder Äußeruiigen dm Führera Rechtsaatz- 

Qualität zukorame. Auf die zahlreichen Zitate der beamcenrecht- 
i; liehen Literatur und RechtBDrechung zur damaligen Zeit in BVerfGE 
|v3( 89 ff. = NJW 54, 21 und BVerfGE 6, 132 ff. = NJW 57, 579 sei 

hin gewiesen.
19) NJW 64. 437.

■T' 20) Beispieisweiae die FoIenstrafrechtsVO v. 4. 12. 1941 (RGBl. X
^ 759 ff.), dazu BVerfGE 6, 132 (182 ff.) = NJW 57, 579 ff. (582), ohne 
iJvSinwaifl auf die dort zit. Entech. des HG (PolenstrafrechtBV'O usw.), 
jp 'dea OVG Hamburg u. des Sächa. O VG.
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21) Vg!. etwa Lanokür, „Der Gedanke des Naturreohts seit Weimar 

und in der Rechtsprechung der Bundesrepublik", 19S9; WsrNSatrrr, 
„Der Naturrechtsgedanke in der Rechtsprechung des BGH", NJW 80, 
1898; Erik Woli, „Natur-echtslehre", 1955 [3.. eraeit. Auä. 198-t).

22) So auch BVerwG in NJW 82, 508.
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e=e%= mmsm
rechtlich bedeutsame Probleme auf, die der Jurist mi ^ den juristen zu ziehen sein. Er wird sich selbst um ?£ 
dem Interesse an seinem Eeml verfolgt. Der staats- ^ Be3innung auf diese Grundpositionen zu be- |
rechtliche Hintergrund dieser Veriahren hat auch seinen ^^ Be3innung istschmerigerdenn je, da |
spezieüen, den Juristen sehr persönlich angehenden unsere Zeit pragmatisch denkt, zu rechtsphilosophischen ^
Aspekt. Wenn in aüen diesen V eriahren von den Ange- kauni noch Zugang findet und überhaupt ;-
klagten geltend gemacht wird, sie hatten das Unrecht ^ pEli.hos UIld jedea Moralisieren, wie es mit Ent- w 
ihres Handelns nicht erkannt, so waren diese Eehaup- und Darstellung überpositiver Rechtsgrund- f
tungen viel leichter abzutun, wenn m der Rechtspre- ^ so'[eicht verbunden ist, ablehnt. Aufgabe ist die f
chung der höchsten Gerichte die vorbezeichneten u er^ riüchtern)5j da3 irrationale solchen überpositiven Rechts ■. 
positiven Grundsätze einen erkennbaren Niedersclüag iationell faßbar machende Besinnung auf die Grund- i 
gefunden hätten und wenn nicht in der KechWLenre ^ Rechts überhaupt. Diese Aufgabe sollte nicht
Thesen, wie sie oben wiedergegeoen worden sind, ent- s des Grundgesetzes dem abseits wirkenden v
wickelt und als geltendes Staatsrecht gelehrt worden Rechl‘p!nlo30pden und allenfalls der Rechtsprechung d 
wären. D • des BuwUsverjasswigsgerichts überlassen werden, son- -i

Radbbuch hat in seinem Aufsatz ..Des Remhsiustiz- ^ Geven3tand jeder juristischen Ausbildung, aber . 
ministeriums Ruhm und Ende”-4) nach Abschluß des der eigenen späteren Weiterentwicldung des Ju- -J?
Nürnberaer Juristenprozesses von der „seelischen Ab- jucn =
stumpfung“ gesprochen. Sein Aufsatz ist noch heute risten sein.
lesenswert. Seit dieser Zeit hat die Justiz wenig getan, P .
mit dieser eigenen Vergangenheit geistig fertig zu wer- Die Memungs- und Pressefreiheit im
den. Die Entscheidungen des BVerfG zum G 131-] Abhän°igkeitsverhältnis
haben weder allgemein in der Verwaltung noch beson- 
ders Ln der Justiz zur Selbstbesinnung geführt, sondern yon Rechtsanwalt De. Martin Löffler, btuttgarr
d^n obwohf^eradeAe ASgln^pu^kf der Selbstbefra- l. Die Bedeutung des Problems. Darf die Schule über | 

run’- der Juristen hätten sein sollen. Mit der Regelung die von ihren Schülern herausgegebene Schulerzeitung ^ 
|üs "s 116 DRiG ist sicher das Problem nicht gelöst, eine Zensur ausüben oder <Üe Hochschuie den G
Denn f-s ist überhaupt weniger personeller als sachlicher von Sfcudenten-Zeitschriften beschranken Horm i. ^ 

& Mit zu erkennen, daß die Perversion des Rechts tern ihren Kindern verbieten, in der Öffentlichkeit eme:^ 
im Dritten Reich nicht allein ein Werk rechtsblinder dem Elternhaus entgegengesetzte Auffassung zu ver- ^ 
EanS-nr vom Schllae Freislees oder ThieraCKS oder treten 1 Darf der Ge fange ne_ nach semer Wahl Zeitungen j 
von Richtern des Volksgerichtshofs gewesen ist. Bumke ieseri Und Radio hören? Kann der Arbei ge ^ einen 
war RG-Präsident schon seit 1929 und hat sich dennoch leitenden Angestellten anweisen, sich im G^cha - 
für die Verwirklichung des Führerbefehls im FaUe Interesse“ einer exponierten parteipolitischen Beta.^- ^ 
Schlixt eingesetzt. Scbxegelbeeger war hoch ange- gung zu enthalten 1 Wie steht es m dieser Hms 
sehTner^SÄhrer und Staatssekretär im RJM vor °be^ Beamten ? - Alle diese Fragen gewinnen stanchg | 
1933 und hat dennoch die OLG-Präsidenten und Gene- an Bedeutung. Denn m unserei mouernen, .•=
. arvewiesen den Führerbefehl zur Welt geht die Zahl der wirtschaftlich SelbsUncLgen
Euthanasie-Aktion ab legal anzuerkennen und deshalb ,uehr und mehr zurück. Betnigder Anteil er 9eos an- ; 
iedes Ermittlungsverfahren wegen dieser Tötungen zu digen Erwerbspersonen uu Jahr 19ol noch W.S/o | 
intrbTnSm Beide werden hÄr nur beispielhaft ge- arbeitenden Bevölkerung, so besorg 
nannt, weil sie in Spitzenpositionen standen, deren Han- Ebbing von 1961 nur 7| di! i
dein damals „beispielgebende Wirkung’ zukam und der Anteil der Beamtenschaft 4 /0 au , A, j 

zwangsläufig über das Justizressort hinaus den Ein- Zahl der Angestellten sogar von 16 , aui -3, j 
druck erweckte, daß die Überkommenen Gnmdprinzi- lm Gegensatz zur Weimarer Verfassun3 n *
pien der Rechtsstaatlichkeit nicht mehr verbmdiich Grundgesetz in Ars. o, der die |
seien“ 2S) Wie sehr auch das RG mindestens in den letz- freiheit gewährleistet von den zahlreichen

dem Problem nicht
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ten Jaliren _ , „ , .,
“ gefolgt ist, zeigen etwa die Entscheidungen zum

sog. BW-i,^.*) Mögua ist diese -» der ProUe«

»3, DaO auch bai Einhaltung dieser Ordnungsprincipien ataatUcne * Meinungsäußerungsfreiheit die kategorische Dntt-^rhKsss srr.s.“=^.rirr^=
trch« "d“han üh^aioht da. OLG f mni/urt (HESt. i, «8 Rechte darf ihrl kein Arbeite- oderAnstellungsverhal^|

hinmi'dicatun a'ufdieDauer'verbindfichkeit verieiSankönnen. ^ — 0 yg ,icjarteaEnt30ho,dun?an HGSt f ̂

g stäli,«* - »w», »,a - .. - »W
57, 579 £f. Positionen wenigatens ium Teil noch erkannt und belolg. ■

S8SRSSatfifcM.u....»,....» ÄÄ*SÄiW»Ä
a. 10. 1939 hatte das HG featgescellt, die catfeinungo.nca Juden aus Reohc,vor3teUungen in Justiz und Verwaltung in 3 VcrfGE 3. .? -
dem Zuhörerraum verletze nicht den jrundsatt r . = XJW 57 579 rf. nicht übersehen. i n und da.

SÄÄ». - — —-«• *
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